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Die Kinderaussagen vor Gericht.
In den Blättern für Schuhecht (Veröffenthchungen der Rechtsschutz-

und Haftpfhcht-Abteüung des Deutschen Lehrervereins)
behandelt Rechtsanwalt Walter Bahn in Berhn das Problem
der Kinderaussagen vor Gericht. Wh* bringen nachfolgend mit Ein-
wühgung der Schriftleitung die für Lehrerkreise interessanten
Ausführungen zum Abdruck.

„Ich habe in einer sehr langen kriminalistischen Praxis die
traurige Erfahrung gemacht, dass die Richter im aUgemeinen nicht das
erforderhche Verständnis für die Bedeutung der Kinderaussagen
haben. AUerdings ist in den letzten Jahren eme gewisse Besserung
eingetreten. Sogar die Strafkammern urteüen auf Grund von
Kinderaussagen nicht mehr so unvorsichtig, wie sie es früher getan und damit
die Existenz manches ehrenwerten Mannes vernichtet haben.

Auch der Stil der Befragung der Kinder durch den Vorsitzenden
ist ein ganz anderer geworden. Früher wurden den jugendlichen Zeugen
sogenannte Suggestivfragen vorgelegt, statt, wie die Strafprozessordnung

vorsehreibt, sie erst ruhig den Sachverhalt erzählen zu lassen
und dann das Gedächtnis nach der Aktenlage zu schärfen.

Es war aügemein die Gewohnheit des Vorsitzenden, den Kindern
den Sachverhalt vorzutragen und dann die Fragen an sie zu steUen,
ob das aUes so richtig wäre, gewöhnlich noch eingeleitet durch
Wendungen: „Nicht wahr, so ist es doch richtig, mein Kind."

Ich habe manchen bitteren Kampf mit den Gerichten wegen der
Befragung der jugendüchen Zeugen ausgefochten. Bisweilen ist es
mir gelungen, selbst bei alten, abgehärteten Strafrichtern ein
Verständnis für die richtige Behandlung der Kinderseelen zu erwecken,
wobei es natürhch eine grosse Roüe spielte, ob ein Richter verheüatet
war oder nicht.

Der nicht verheiratete und kinderlose Richter ist m. E. im
aUgemeinen nicht fähig, in die Psyche des Kindes sachgemäss
einzudringen, denn ihm mangelt jeghche Erfahrung, die er nur aus dem
täghchen Umgang mit den Kindern schöpfen kann.

Insbesondere wüd die Phantasie des Kindes nicht genügend
gewürdigt. Wer Kinder nicht ständig beobachtet, nimmt für bare
Münze, was sie erzählen, wenn sie nur mit der gehörigen Bestimmtheit
auftreten. In den Urteüen heisst es dann, dass der Zeuge einen
glaubwürdigen und Vertrauen erweckenden Eindruck gemacht hätte, und
dass man seine Aussage deshalb der Verurteilung zugrunde legen
könnte.

Dabei lehrt die kriminalistische Erfahrung, dass gerade der sicher
auftretende Zeuge mit grösserer Vorsicht aufzunehmen ist, als der
befangene und unsicher Erscheinende, denn dieser überlegt sich seme
Aussage und ist infolge gewissenhafter Prüfung seines Gedächtnisses
natürhch viel vorsichtiger als ein Zeuge, der einfach darauflos redet,
ohne sich die Folgen seiner Aussagen klar vorzustehen.
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Bekanntlich sind deshalb Juristen die schlechtesten Zeugen,
weü sie vor lauter Gewissenhaftigkeit meist zu wenig sagen und heber
etwas verschweigen, was sie nicht genau wissen, als zuviel reden.

Aus meiner Praxis ist mir eine ganze Reihe von FäUen
gegenwärtig, welche hinsichtlich der Kinderaussagen ausserordentlich
interessant erscheinen.

Eine der grössten Sensationen in der Berliner Gerichtschronik
ist die Verurteüung des Rektors Bock gewesen. Dieser war in einer
Mädchenschule angesteüt und soU sich mit verschiedenen Schülerinnen
unter 14 Jahren in unsitthcher Beziehung vergangen haben. Er wurde
seinerzeit zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe, und zwar in vier
Fällen, verurteilt, im übrigen wurde er freigesprochen, weil die
Strafkammer hinsichthch dieser nicht die Überzeugung von der Schuld des

Angeklagten gewinnen konnte. Rektor Bock, welcher heute ein alter,
gebrechlicher Mann ist, hat seit langer Zeit einen ununterbrochenen
Kampf für seine Rehabilitierung geführt.

Ich habe oft mit ihm über seine Angelegenheit verhandelt und
durchaus den Eindruck gewonnen, dass der am Rande des Grabes
stehende Mann, den mit der Welt nichts mehr verbindet, lediglich
durch das Bewusstsein semer Schuldlosigkeit getrieben wird, immer
wieder die HersteUung seiner Ehre zu versuchen.

Er betreibt auch jetzt wieder das Wiederaufnahmeverfahren der
alten Sache und hat durch eine fulminant geschriebene Broschüre
gegen den Krimmalkommissar Toussaint, der seinerzeit die polizeilichen

Ermittelungen geleitet hat, die schärfsten Vorwürfe erhoben. Er
erreichte dadurch, was er auch beabsichtigte, die Erhebung einer
Anklage wegen Beleidigung, er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.
Es stellte sich aber in der Verhandlung heraus, dass der inzwischen
verabschiedete Herr Toussaint verschiedene Zeugen in nicht sachgemässer
Weise gefragt hatte, man gewann doch den Eindruck, dass die polizeilichen

Ermittelungen ohne weiteres von der Schuld des Angeklagten
ausgegangen waren. Das ist natürhch ein Kardinalfehler, wie er
schlimmer nicht begangen werden kann. In einem anderen
Beleidigungsprozesse hat dann Herr Bock, als Zeuge vernommen, beschworen,
dass er sich niemals an minderjährigen Schülerinnen vergangen hätte.

Von den Zeuginnen, die seinerzeit Verfehlungen des Angeklagten
bekundeten, haben drei ihre Bezichtigungen im voUen Umfange
zurückgenommen. Sie behaupten, dass sie veranlasst worden wären,
eine unrichtige Aussage zu machen. Nur eme Zeugin, die sehr gehässig
aufgetreten ist und den Eindruck grosser Unglaubwürdigkeit machte,
ist bei ihren ursprüngbchen Bekundungen stehen gebheben. Ich habe
die feste Überzeugung, dass die Schülerinnen seinerzeit nicht richtig
psychologisch von dem Gerichte behandelt worden sind.

Ein anderer FaU betrifft einen Lehrer und Stadtverordnetenvorsteher

in einer kleinen Fabrikstadt Thüringens. Er wurde beschuldigt,

mit Kindern, und zwar auf dem Katheder, während des
Unterrichtes Unsitthchkeiten verübt zu haben. Eine an sich sehr
merkwürdige Angelegenheit. Der Angeklagte galt aUgemein als ein ehren-
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werter, sehr gebildeter, tüchtiger Lehrer, sonst hätte er auch kaum
so sehr von dem Vertrauen semer Mitbürger getragen werden können,
dass er in der Kommunalverwaltung bedeutende Posten erreichte.

In dieser Sache dauerte die Verhandlung von morgens bis abends.
Die Kinder, etwa zehn an der Zahl, blieben bei ihren Behauptungen.
Trotzdem gelang es, die Freisprechung des Angeklagten herbeizuführen,
obwohl das Gericht zum Teü aus pohtischen Gegnern des Angeklagten
bestand. AUerdings befand sich im KoUegium der Sohn eines Lehrers,
ein junger Assessor, welcher die erforderlichen Vorkenntnisse über die
Beurteilung von Kinderaussagen mitbrachte.

Ich habe in meinem Plaidoyer auf das bekannte Buch des
verstorbenen Kinderarztes Professor Baginsky hingewiesen und den
Inhalt emdringhch vorgetragen. Es empfiehlt sich bei jeder Anklage,
bei der Bekundungen von Kindern eme Roüe spielen, auf diese
ausgezeichnete Schrift hinzuweisen und den Verteidiger zu ersuchen,
sie anzuschaffen und dem Gerichte vorzulegen; denn nach meinen
Erfahrungen hat selten ein Richter diesen fundamentalen und
sachkundigen Aufatz gelesen.

Ich habe den alten Baginsky sehr genau gekannt und öfter
zugezogen. Er war geradezu ein Fanatiker gegenüber unbegründeten
Kinderaussagen. Er hegte direkt Besorgnis davor, mit Kindern aUein
zu seüi.

So erzählte er mir einmal bei emer Gerichtsverhandlung in Cöshn,
er gehe niemals eine Treppe hinauf, wenn ein kleines Kind sich dort
befände, sondern warte, bis es verschwunden wäre, er fürchtete,
irgendwie verdächtigt zu werden. Als ich dazu etwas lächelte, wurde
er ziemhch erregt und erzählte mir eine ganze Reihe von Erlebnissen
anderer Personen, auch von Ärzten, die durch lügenhafte oder
phantastische Erzählungen von Kindern in Verdacht oder gar in das
Verderben geraten wären.

Vor kurzem war in Frankfurt a. O. der Lehrer einer Dorfschule
angeklagt, sich an Knaben und Mädchen vergangen zu haben. Als
ich die Akten las, sah ich sofort, dass in dem Orte eine gewisse Feindschaft

gegen den Angeklagten bestand, weü er energisch gegen die
ziemhch verwahrlosten Schüler auftrat. Es waren darunter verschiedene

Fürsorgezöghnge und andere minderwertige Elemente. Ausserdem

hatte er es mit einem Gendarmen verdorben, welcher zusammen
mit einem Mühlenbesitzer gegen ihn „Material" sammelte, um ihn
aus dem Amte zu bringen. Der Amtsvorsteher suchte mich selbst
auf und teüte mü* mit, dass der Gendarm die Zeugen in unzulässiger
Weise beeinflusst hätte. Die Aussagen der Kinder wären voUständig
unglaubwürdig, er bat mich daher, energisch für den Angeklagten
einzutreten. Es gelang auch, die Strafkammer in Frankfurt von seiner
Unschuld zu überzeugen, obgleich die Kinder zum grossen Teü bei
ihren Behauptungen geblieben sind.

Dieser Fall lehrt wieder, dass es geradezu verderbhch ist, jugendliche

Zeugen durch ungeschulte Pohzeibeamte vernehmen zu lassen,
denn diesen fehlt unter aUen Umständen das psychologische Verstand-
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nis für die richtige Behandlung und Verwertung jugendlicher
Zeugenaussagen. Nur ältere, erprobte Beamte dürften mit solchen
Vernehmungen betraut werden.

Der in Frankfurt freigesprochene Lehrer hat mehrere Monate
unschuldig in Untersuchungshaft zugebracht. Niemand kann ihm
die geseUschaftliche SteUung und körperhche Schädigung ersetzen,
die er durch seinen Aufenthalt hinter den Gefängnismauern
erlitten hat."

Goethe und seine Mutter.
Der hochgeschätzte Goetheforscher Karl Muthesius in Weimar hat

die Goetheüteratur um ein treffliches Buch bereichert, das von seiner
grossen Vertrautheit mit der Welt um Goethe zeugt.1) „Was die Mutter
dem Sohne, und was der Sohn der Mutter war: das woüen diese Blätter
darsteUen," heisst es in der Vorrede. Es ist ein reicher Genuss, sich in dieses
Buch zu versenken und mit der liebenswerten, frohgemuten „Frau Rat"
ihre Tage zu durchleben. Sie war eine köstliche Märchenerzählerin. Glückhafte

Jahre waren es für das Mutterherz, da ihr kleiner Wolfgang auf der
„Schawell" zu ihren Füssen sass und die Wunder ihrer herrlichen Fabulierkunst

mit heissem Herzen in sich aufnahm, miterlebte und in seinem
Puppentheater verarbeitete und entwickelte. Sie sagt: „Meine Gabe, die
nur Gott gegeben hat, ist eine lebendige Darstellung aüer Dinge, die in
mein Wissen einschlagen, Grosses und Kleines, Wahrheit und Märchen usw.
So wie ich in einen Zirkel komme, wird alles heiter und froh, weü ich
erzähle." Das Mütterchen hat dem kleinen Wolfgang ihre Fabulierlust
vererbt. Die Gestalten, das Leben und Weben der Märchenwelt, die sie in
trauten Dämmerstunden dem Kinde vor die glühenden Augen zauberte,
haben sich tief ins Kinderherz eingegraben und sind später als herrüchste
Frucht hervorgebrochen. „Meine Mutter stets heiter und fiob. und andern
das Gleiche gönnend," rühmt der Sohn von ihr und „Frau Aja" sagt:
„Ich freue mich des Lebens, suche keine Dornen, hasche die kleinen Freuden;
sind die Türen niedrig, so bücke ich mich; kann ich den Stein aus dem
Wege tun, so tue ich's, ist er zu schwer, so gehe ich um ihn herum, und so
finde ich aUe Tage etwas, das mich freut, und der Schlussstein, der Glaube
an Gott, der macht mem Herz froh und mein Angesicht fröhlich." Mit
diesem herrlich-frohen, lieben Gemüt hat sie aUe Mensehen, die mit ihr
verkehrten, beglückt und froh gemacht. „Ich habe die Menschen sehr lieb,
und das fühlt alt und jung, suche immer die gute Seite auszuspähen, und
bei dieser Methode befinde ich mich wohl, glücklich imd vergnügt," schreibt
sie an Charlotte von Stern. Martin Usteris „Freut euch des Lebens" war
ihr Lieblingslied. Erquickend frisch und natürüch ist ihre Art; urdeutsch
ist sie vom Scheitel bis zur Sohle. Rührend ist ihr Kampf um die deutsche
Schrift. „Die lateinischen Lettern sind wie ein Lustgarten, der Aristokraten

gehört, wo niemand als Noblesse und Leute mit Stern und Bändern
hineindürfen. Unsere deutschen Buchstaben sind wie der Prater in Wien,
wo der Kaiser Franz Joseph darüber schreiben liess: Vor alle Menschen."
— Du liebe, herrliche, feine Frau Aja! Wie köstlich schreibt sie an den
Sohn in Weimar: „Dein Aufenthalt bei mir wird eine wahre Erholung vor

*) Muthesius, Karl, Goethe und seine Mutter. Dresden 1923. Verlag von
Carl Keissner. 207 S., geb. Fr. 4. —.
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